Gesetz- und Verordnungsblatt

fiir das Land Brandenburg

Teil II — Verordnungen

3S5. Jahrgang

Potsdam, den 30. Mai 2024

Nummer 39

Auf Grund des § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 13 Absatz 3, § 57 Absatz 4, § 58 Absatz 3, § 59 Absatz 9, § 60
Absatz4 und § 61 Absatz3 des Brandenburgischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
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Absatz 3 gedndert und § 28 Absatz 3 neu gefasst, § 57 Absatz 4 durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2017
(GVBIL. I Nr. 16) neu gefasst sowie § 58 Absatz 3 und § 59 Absatz 9 durch das Gesetz vom 31. Januar 2024 (GVBI. I
Nr. 2) gedndert worden sind, verordnet der Minister fiir Bildung, Jugend und Sport:
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Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§1
Ziel des Bildungsganges
(1) Der Bildungsgang der Fachschule fiir Sozialwesen vermittelt eine vertiefte berufliche Fachbildung und eine
erweiterte Allgemeinbildung. Er fiihrt zu einem staatlichen Berufsabschluss nach Landesrecht der beruflichen Weiter-

bildung.

(2) Die Fachschulen ermdglichen den Erwerb der Fachhochschulreife.
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§2
Gliederung des Bildungsganges

Die Fachschule gliedert sich in die Fachrichtungen
1. Sozialpddagogik,
2. Heilerziechungspflege und

3.  Heilpddagogik-Aufbaulehrgang

§3

Organisationsform und Dauer
(1) Die Ausbildung kann in Vollzeitform und in Teilzeitform erfolgen.

(2) Die Dauer der Fachschule in den Fachrichtungen Sozialpddagogik und Heilerziehungspflege betrégt in Vollzeit-
form und tétigkeitsbegleitend in Teilzeitform drei Schuljahre.

(3) Der Aufbaulehrgang Heilpddagogik wird nur titigkeitsbegleitend angeboten und dauert in Teilzeitform
zwei Schuljahre.

(4) Wurde bereits eine Ausbildung in der Fachschule Sozialwesen in einer Fachrichtung geméB § 2 Nummer 1 oder 2
erfolgreich absolviert, kann diese Ausbildung auf Antrag der Schiilerin oder des Schiilers im Umfang ihrer fachlichen
Gleichwertigkeit auf die Dauer der Ausbildung fiir eine Fachrichtung gemél § 2 Nummer 1 oder 2 bis zur Halfte der
Gesamtausbildungszeit angerechnet werden. Die Entscheidung dariiber trifft auf Antrag der Schiilerin oder des Schiilers
die Schulleiterin oder der Schulleiter.

(5) Die Ausbildung ist prozesshaft in enger Verbindung der Lernorte Schule und Praxis zu gestalten.

§4

Unterrichtsorganisation

(1) Der Unterricht wird im Klassenverband erteilt. Er gliedert sich in einen berufsiibergreifenden und einen berufs-
bezogenen Lernbereich.

(2) Der Unterricht kann klasseniibergreifend und jahrgangsiibergreifend durchgefiihrt werden.

(3) Der Unterricht im Wahlbereich zum zusétzlichen Erwerb der Fachhochschulreife wird nach den Mdglichkeiten
der Schule mit Genehmigung des staatlichen Schulamts eingerichtet. Der Unterricht im Wahlbereich kann klasseniiber-
greifend, jahrgangsiibergreifend und bildungsgangiibergreifend eingerichtet werden.

(4) Die Fécher im berufsiibergreifenden Lernbereich sowie die Lernfelder im berufsbezogenen Lernbereich ergeben
sich aus den Stundentafeln gemif der Anlage zu dieser Verordnung. Fiir die Unterrichtsinhalte und die Anforderungen

gelten die Vorgaben des fiir Schule zustdndigen Ministeriums.

(5) In der Teilzeitform konnen bis zu 480 Unterrichtsstunden als betreute und durch Lehrkrifte vor- und nach-
bereitete andere Lernformen organisiert werden.

(6) Fiir jede Klasse ist vor Beginn der Ausbildung durch die Abteilungsleiterin oder den Abteilungsleiter ein
Gesamtausbildungsplan aufzustellen. Er enthalt

1. die zeitliche und organisatorische Planung,
2. die aufeinander abgestimmte Vermittlung der Lerninhalte und

3. die Zuordnung der anderen Lernformen in der Teilzeitausbildung gemill Absatz 4 zu den Féchern und Lern-
feldern.
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Abschnitt 2

Aufnahme

§5

Aufnahmevoraussetzungen
(1) Die Aufnahmevoraussetzungen fiir die Fachrichtungen Sozialpddagogik und Heilerziehungspflege sind
1. die Fachoberschulreife oder eine gleichwertige Schulbildung und
a)  eine abgeschlossene einschligige Berufsausbildung oder

b) eine abgeschlossene nichteinschldgige Berufsausbildung und eine fiir die Fachrichtung forderliche Tatig-
keit von mindestens 200 Stunden oder

2. die Fachhochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife und fiir die Vollzeitausbildung eine fiir die Fach-
richtung forderliche Tatigkeit im Umfang von mindestens 200 Stunden. Die praktische Tétigkeit in der Fachober-
schule Sozialwesen und Gesundheit wird auf diese 200 Stunden angerechnet.

Wird der Bildungsgang in Teilzeit absolviert, wird die geforderte forderliche Tétigkeit gemdll Absatz 1 Nummer 1
Buchstabe b und Nummer 2 durch die Berufstitigkeit ersetzt.

(2) Eine abgeschlossene Berufsausbildung geméB Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a kann durch eine einschligige
Berufstitigkeit von vier Jahren im Umfang von mindestens der Hélfte der ortsiiblichen wochentlichen Arbeitszeit
ersetzt werden.

(3) Fiir die Aufnahme in die titigkeitsbegleitende Ausbildung in Teilzeitform ist der Nachweis einer einschldgigen
hauptberuflichen praktischen Tatigkeit und eine Bestétigung des Arbeitgebers iiber die gegenwartige hauptberufliche
Tatigkeit mit der Zusage, das Oberstufenzentrum im gegebenen Fall {iber die Beendigung der hauptberuflichen Tatig-
keit zu informieren, zu erbringen. Als hauptberuflich ist eine Tétigkeit dann anzusehen, wenn sie mindestens die Halfte
der ortsiiblichen tariflichen Arbeitszeit umfasst und unbefristet ist oder absehbar den Ausbildungszeitraum umfasst.

(4) Aufnahmevoraussetzung fiir den Aufbaulehrgang Heilpddagogik ist die staatliche Anerkennung als Erzieherin
oder Erzieher oder als Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungspfleger oder eine gleichwertige Ausbildung im
sozialpddagogischen, heilerziehungspflegerischen oder sonderpddagogischen Bereich, auf dem Niveau 6 des
Deutschen Qualifikationsrahmens. Die Gleichwertigkeit ist durch die aufnehmende Schule festzustellen.

(5) Eine Aufnahme in das zweite Jahr der Fachschule Sozialpddagogik oder Heilerziehungspflege ist unter Anrech-
nung von Studienleistungen aus einschldgigen Studiengéngen moglich, sofern einschlégige Praxiszeiten im Umfang
von 300 Stunden nachgewiesen werden. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter.

§6

Aufnahmeverfahren

(1) Die Aufnahme in die Fachschule ist bei dem Oberstufenzentrum, bei dem der Bildungsgang eingerichtet ist,
schriftlich zu beantragen. Dem Aufnahmeantrag sind die gemédf § 5 geforderten Nachweise und ein Lebenslauf beizu-
fligen.

(2) Die Antragsfrist wird von dem fiir Schule zusténdigen Ministerium festgelegt. Nach Ablauf der Frist erhilt die
oder der Antragstellende von der aufnehmenden Schule die Bestitigung der fristgerechten und ordnungsgeméfen
Anmeldung.

(3) Liegen die Nachweise zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht vor, wird zunéchst das letzte Schulzeugnis
vorgelegt. Das Oberstufenzentrum legt den Zeitpunkt fest, bis zu dem das Abschlusszeugnis und die Nachweise geméaf
§ 5 eingereicht werden miissen. MaBgeblich fiir die Aufnahme ist das Abschlusszeugnis.
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(4) Die Aufnahme erfolgt jeweils zu Beginn eines Schuljahres. Uber die Aufnahme entscheidet die Schulleiterin oder
der Schulleiter.

§7

Aufnahme bei Ubernachfrage
(1) Ubersteigt die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazitit, wird ein Auswahlverfahren durchgefiihrt.
(2) Die Auswahl der verfligbaren Plitze erfolgt nach Beriicksichtigung
1. besonderer Hartefdlle und
2. des Vorrangs der Eignung.

(3) ImUmfang von bis zu zehn Prozent der Gesamtplétze werden Schiilerinnen und Schiiler vorrangig beriicksichtigt,
wenn besondere Hartefélle vorliegen. Dies trifft insbesondere zu, wenn

1. aufgrund einer Behinderung lediglich eine bestimmte Schule erreichbar ist oder notwendige bauliche Aus-
stattungen oder raumliche Voraussetzungen nur an der gewéhlten Schule vorhanden sind,

2. durch besondere familidre oder soziale Situationen Belastungen entstehen, die das {iblicherweise Vorkommende
bei weitem tiberschreiten,

3. aufgrund der Verkehrsverhiltnisse eine ansonsten in Betracht kommende Schule nur unter unzumutbaren
Schwierigkeiten erreicht werden kann,

4. im vergangenen Schuljahr eine Niederkunft oder eine mindestens einjéhrige Betreuung eines Kindes oder
mindestens einjdhrige Betreuung einer pflegebediirftigen Person im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch
erfolgte oder

5. eine Behinderung vorliegt, bei der die ausgewéhlte Ausbildung die Rehabilitationschance wesentlich verbessern
wiirde.

(4) Ubersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die berechtigt einen Hirtefall geltend machen, die Quote
gemil Absatz 3, so wird die Rangfolge nach der Eignung ermittelt. Fiir die Festlegung der Eignung gilt Absatz 5 Satz 2
entsprechend.

(5) Die verbleibenden Plétze werden nach Eignung vergeben. Bei gleicher Eignung werden die Plétze an diejenigen
vergeben, die in einem vorhergehenden Schuljahr wegen fehlender Kapazitéten nicht aufgenommen werden konnten.
Die Dauer der Wartezeit entscheidet iiber die Rangfolge. Nach einer Wartezeit von drei Jahren erfolgt die Aufnahme
vor Eignung.

(6) Sind auch nach Anwendung des Absatzes 5 Bewerberinnen und Bewerber gleich geeignet, so werden die noch
vorhandenen Plétze durch das Los vergeben.

§8

Nichtinanspruchnahme von Pléiitzen

(1) Plitze, die zum Schuljahresbeginn von Bewerberinnen und Bewerbern, die nach dem Auswahlverfahren eine
Aufnahmebestitigung erhalten haben, nicht in Anspruch genommen worden sind, werden nach der Rangfolge einer zu
bildenden Nachriickerliste vergeben.

(2) Fiir Bewerberinnen und Bewerber, die vor Schuljahresbeginn dem Oberstufenzentrum nicht mitgeteilt haben,
dass sie ihren Platz nicht in Anspruch nehmen, wird bei der ndchsten Bewerbung keine Wartezeit beriicksichtigt.
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§9

Probezeit

(1) Die Probezeit dauert ein Schulhalbjahr. Bei der Entscheidung iiber die Aufnhahme ist schriftlich auf die Probezeit
und die Folgen des Nichtbestehens hinzuweisen.

(2) Die Probezeit ist bestanden bei mindestens ausreichenden Leistungen in allen Féchern und Lernfeldern.

(3) Eine mangelhafte Leistung in einem Fach oder Lernfeld kann durch gute Leistungen in mindestens einem anderen
Fach oder Lernfeld oder durch befriedigende Leistungen in zwei anderen Féachern oder Lernfeldern ausgeglichen
werden. Eine ungeniigende Leistung kann nicht ausgeglichen werden.

(4) Die Klassenkonferenz entscheidet gemafl § 88 Absatz 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes frithestens zwei
Wochen vor dem letzten Schultag des ersten Schulhalbjahres iiber das Bestehen der Probezeit aufgrund der erzielten
Leistungen unter Beriicksichtigung der Leistungsentwicklung. Sie kann Ausnahmen von den Bestimmungen gemif
den Absétzen 2 und 3 zulassen, wenn begriindet zu erwarten ist, dass die Schiilerin oder der Schiiler am Unterricht des
weiteren Bildungsgangs erfolgreich teilnehmen kann. Die Entscheidung iiber das Nichtbestehen der Probezeit ist der
Schiilerin oder dem Schiiler, bei Nichtvolljdhrigen den Eltern, unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

(5) Wer die Probezeit nicht bestanden hat, ist aus dem Bildungsgang zu entlassen. Eine erneute Aufnahme in
den gleichen Bildungsgang kann einmal frithestens zu Beginn des néchsten Schuljahres zugelassen werden. Die ein-
gereichten Unterlagen sind der Schiilerin oder dem Schiiler zuriickzugeben. Abweichend von den Absétzen 1 bis 3
kann die Klassenkonferenz im Einzelfall, in dem wegen langerer nicht selbst zu vertretender Unterrichtsversdaumnisse
eine begriindete Entscheidung {iber das Bestehen der Probezeit nicht getroffen werden kann, die Probezeit verldngern.
Dafiir ist im folgenden Schulhalbjahr eine Beobachtungszeit von mindestens zehn und hdchstens zwdlf Wochen vor-
zusehen. Danach ist das Schulverhiltnis zu beenden, wenn nach Entscheidung der Klassenkonferenz die Leistungen
den erfolgreichen weiteren Schulbesuch nicht erwarten lassen. Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend.

Abschnitt 3

Leistungsbewertung, Versetzung, Zeugnisse

§10

Leistungsbewertung

(1) Die Leistungsbewertung erfolgt gemaB § 57 Absatz 2 und 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes. Das Nahere
zu den Grundsitzen der Leistungsbewertung wird durch Verwaltungsvorschriften geregelt.

(2) Leistungen konnen insbesondere durch schriftliche Arbeiten, Referate und Hausarbeiten erbracht werden.
Leistungen, die sich vor allem auf die Bereiche Methoden- und Sozialkompetenz beziehen sowie die Unterrichtsmit-
arbeit im Sinne der Beriicksichtigung der Anzahl und Qualitét konstruktiver Beitrdge, sind bei der Leistungsbewertung
zu beriicksichtigen.

(3) Pro Schulhalbjahr ist mindestens ein Leistungsnachweis in jedem Fach und Lernfeld vorzusehen. Neben schrift-
lichen Klassenarbeiten sollen dies auch Leistungsnachweise fiir praktische Tatigkeiten sein, fiir die eine Kombination
von praktischen, schriftlichen und miindlichen Aufgaben vorgesehen werden kann.

(4) Schiilerinnen und Schiilern mit einer nachgewiesenen physischen oder psychischen Beeintrachtigung oder mit
sonderpddagogischem Forderbedarf sind angemessene Erleichterungen zu gewdhren, um Nachteile auszugleichen, die
sich aus der Art und dem Umfang der jeweiligen Beeintrachtigung oder des sonderpddagogischen Forderbedarfs
ergeben. Als solche Erleichterungen kommen insbesondere eine angemessene Verldngerung der Arbeitszeit sowie die
Zulassung besonderer Hilfsmittel in Betracht. Die Bereitstellung von Hilfsmitteln soll von der Schule unterstiitzt
werden. Die fachlichen Anforderungen bleiben unberiihrt. Die Entscheidung trifft die Klassenkonferenz.

(5) Das Nihere zum Ausgleich von Nachteilen auf Grund einer Lese-Rechtschreib-Schwierigkeit wird in der Lesen-
Rechtschreiben-Rechnen Verordnung geregelt.



Gesetz- und Verordnungsblatt fiir das Land Brandenburg Teil II - Nr. 39 vom 30. Mai 2024

§11

Versetzung
(1) Eine Versetzung erfolgt in die néchste Jahrgangsstufe, wenn
1.  in allen Fachern oder Lernfeldern mindestens ausreichende Leistungen erzielt wurden oder

2. eine mangelhafte Leistung in hochstens einem Fach oder Lernfeld durch mindestens gute Leistungen in einem
anderen Fach oder Lernfeld oder befriedigende Leistungen in zwei anderen Fichern oder Lernfeldern aus-
geglichen werden kann und

3. die praktische Ausbildung im Schuljahr gemif § 19 Absatz 1 erfolgreich abgeschlossen wurde.
Eine ungeniigende Leistung kann nicht ausgeglichen werden.
(2) Die Entscheidung iiber die Versetzung trifft die Klassenkonferenz.

(3) Von den Bestimmungen gemdf3 Absatz 1 Nummer 2 kann abgewichen werden, wenn eine Schiilerin oder ein
Schiiler aus wichtigen, nicht selbst zu vertretenden Griinden, insbesondere wegen langerer Abwesenheit oder wegen
Krankheit, die Leistungen nicht erbracht hat, aber die begriindete Annahme besteht, dass durch den weiteren Schul-
besuch das Ziel des Bildungsganges erreicht werden kann.

§12
Wiederholung, Unterbrechung

(1) Maximal eine Jahrgangsstufe kann einmal wihrend der Gesamtausbildung wiederholt werden. Eine zweite
Wiederholung ist nicht zuléssig.

(2) Wer nicht zur Priiffung zugelassen wurde oder die Priifung nicht bestanden hat, kann das letzte Schuljahr wieder-
holen, sofern er nicht bereits ein Schuljahr gemédf3 Absatz 1 wiederholt hat. Erfolgt nach der Wiederholung erneut keine
Zulassung zur Priifung, wird das Schulverhéltnis beendet.

(3) Eine Wiederholung kann nur erfolgen, wenn auch im folgenden Schuljahr der zu wiederholende Bildungsgang
mit der entsprechenden Fachrichtung an diesem oder einem anderen Oberstufenzentrum eingerichtet ist.

(4) Wer gemédB Absatz 1 oder 2 die Schule verlésst, erhilt die eingereichten Unterlagen unverziiglich zuriick, wenn
kein anderer Bildungsgang im Oberstufenzentrum besucht wird.

(5) Uber Ausnahmen zu den Regelungen gemiB Absatz 1 entscheidet das zustindige Schulamt auf Antrag der Schul-
leiterin oder des Schulleiters.

(6) Die Ausbildung kann aus wichtigem Grund auf Antrag der Schiilerin oder des Schiilers an die Schulleiterin oder
den Schulleiter des Oberstufenzentrums unterbrochen werden. Wer die Ausbildung langer als zwei Jahre unterbrochen
hat, kann zur Fortsetzung der Ausbildung nur zugelassen werden, wenn in einer Uberpriifung durch das Oberstufen-
zentrum die erforderlichen Kenntnisse nachgewiesen werden. Form und Umfang der Uberpriifung setzt die Abteilungs-
leiterin oder der Abteilungsleiter fest.

§13

Zeugnisse

(1) Zum Ende des ersten Schulhalbjahres wird ein Halbjahreszeugnis ausgegeben. Am Ende eines Schuljahres wird
ein Schuljahreszeugnis mit dem Vermerk iiber die Versetzung oder Nichtversetzung erteilt.

(2) Wer den Bildungsgang gemél § 35 Absatz 3 erfolgreich abgeschlossen hat, erhilt ein Abschlusszeugnis. Dieses
Zeugnis tragt das Datum des Tages der Aushiandigung.



Gesetz- und Verordnungsblatt fiir das Land Brandenburg Teil II - Nr. 39 vom 30. Mai 2024

(3) Im Abschlusszeugnis wird der Titel ,,Bachelor Professional in Sozialwesen® als Klammerzusatz aufgefiihrt.
(4) Auf dem Abschlusszeugnis ist eine Durchschnittsnote auszuweisen, die sich aus dem arithmetischen Mittel
der Zeugnisnoten ergibt. Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle hinter dem Komma errechnet, dabei wird nicht

gerundet. Die Durchschnittsnote wird in Ziffern ausgewiesen.

(5) Ein Abgangszeugnis erhdlt, wer die Probezeit nicht bestanden hat oder den Bildungsgang ohne Abschluss ver-
lasst. Die Griinde des nicht erreichten Abschlusses werden im Zeugnis vermerkt.

Abschnitt 4

Praktische Ausbildung

§ 14
Ziel der praktischen Ausbildung

(1) In der praktischen Ausbildung werden die Schiilerinnen und Schiiler mit der Arbeit in den berufsbezogenen
Einrichtungen in jeweiligen Arbeitsfeldern vertraut gemacht und lernen ihre theoretischen Kenntnisse praktisch
anzuwenden. In den praktischen Ausbildungsabschnitten lernen die Schiilerinnen und Schiiler die konkreten Arbeits-
bedingungen, die Aufgaben ihrer berufsbezogenen Einrichtungen oder praktischen Ausbildungsstitte umfassend
kennen und erwerben die fiir die Tatigkeiten in dieser Ausbildungsstitte grundlegenden beruflichen Handlungs-
kompetenzen.

(2) Die Schiilerinnen und Schiiler absolvieren ihre praktische Ausbildung unter fachkundiger Anleitung.

§15
Art und Dauer der praktischen Ausbildung

(1) Inder Vollzeitform sind mindestens 1 200 Stunden praktische Ausbildung

1. fiir die Fachrichtung Sozialpadagogik in sozialpddagogischen Arbeitsfeldern und

2. fir die Fachrichtung Heilerziehungspflege in heilerziehungspflegerischen Arbeitsfeldern
zu absolvieren.

(2) Die praktische Ausbildung ist in der Vollzeitform mindestens in zwei verschiedenen Arbeitsfeldern durchzu-
fithren. Die Mindestdauer betrigt jeweils 200 Stunden.

(3) Fiir die Fachrichtung Sozialpddagogik ist die praktische Ausbildung verpflichtend in zwei der folgenden Arbeits-
felder durchzufiihren:

1. Einrichtungen der Kindertagesbetreuung
2. Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung
3. Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.

(4) Fiir die Fachrichtung Heilerziechungspflege ist die praktische Ausbildung verpflichtend in zwei der folgenden
Arbeitsfelder des Neunten Buches Sozialgesetzbuch:

1. medizinische Rehabilitation

2. Teilhabe an Bildung
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3. soziale Teilhabe
durchzufiihren.
In beiden Fachrichtungen ist der Einsatz in weiteren Arbeitsfeldern moglich.

(5) In der titigkeitsbegleitenden Ausbildung in Teilzeitform in den Fachrichtungen Sozialpddagogik und Heil-
erzichungspflege werden 1 000 Stunden praktische Ausbildung durch die berufliche Tatigkeit in einem Arbeitsfeld
nachgewiesen. 200 Stunden praktische Ausbildung sind in einem jeweils anderen Arbeitsfeld nachzuweisen.

§16

Organisation der praktischen Ausbildung

(1) Die praktische Ausbildung kann wihrend des Besuchs des Bildungsgangs in Tagesform und in Blockform in
einem oder mehreren Blocken im Schuljahr durchgefiihrt werden.

(2) Die Entscheidung iiber die Organisation der praktischen Ausbildung ist in den Gesamtausbildungsplan geméf
§ 4 Absatz 6 aufzunehmen.

§17
Praktische Ausbildungsstitten

(1) Inder Vollzeitform wihlen die Schiilerinnen und Schiiler ihre praktische Ausbildungsstitte mit Zustimmung der
Schule. Die Schule informiert iiber infrage kommende Einrichtungen mit denen die Schule kooperiert und berét die
Schiilerinnen und Schiiler bei der Auswahl der Praxisstelle.

(2) Fiir die praktische Ausbildung kommen sozialpddagogische und heilerziechungspflegerische Einrichtungen in
offentlicher oder in freier Trigerschaft in Frage. Sie miissen relevante Teile der Berufspraxis abbilden und den
Schiilerinnen und Schiilern Einblick und praktische Handlungserfahrungen in die jeweiligen Arbeitsfelder ermdglichen.
Daneben miissen sie iiber geeignetes Personal fiir eine qualifizierte Praxisanleitung verfiigen und sich in vertretbarer
Entfernung zur Schule befinden.

§18
Durchfiihrung der praktischen Ausbildung

(1) Die praktische Ausbildung erfolgt in engem Zusammenwirken der Schule und den praktischen Ausbildungs-
stitten. Die Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter organisiert in jedem Schuljahr mindestens eine gemeinsame
Konferenz von Lehrkréften und Vertreterinnen und Vertretern der Tréger der praktischen Ausbildung.

(2) Die Tréager der Einrichtungen sind fiir die praktische Ausbildung verantwortlich und stellen den Ausbildungs-
erfolg durch eine qualifizierte Praxisanleitung sicher.

(3) Die gemiB Absatz 2 qualifizierte Praxisanleitung erfolgt durch eine Beschiftigte oder einen Beschiftigten des
Trégers der Praxiseinrichtung, die oder der im Rahmen von Fort- und Weiterbildung fiir die im Zusammenhang mit der
Praxisanleitung erwachsenden Aufgaben qualifiziert wurde und iiber die dafiir notwendigen Kompetenzen verfiigt.

(4) Die Praxisbegleitung der Schiilerinnen und Schiiler erfolgt durch Lehrkréfte, die durch die Abteilungsleiterin
oder den Abteilungsleiter benannt werden.

(5) Die gemal Absatz 4 benannte Lehrkraft sucht die Schiilerinnen und Schiiler mindestens zweimal in jedem Schul-
jahr auf. Die Lehrkraft nimmt in der Regel an der praktischen Tétigkeit beobachtend teil. An dem anschlieenden
Gesprich mit der Schiilerin oder dem Schiiler tiber Arbeitsweise, Ziele und Planung der Arbeit soll die Praxisanleiterin
oder der Praxisanleiter der praktischen Ausbildungsstitte beteiligt werden. Die Lehrkraft erstellt einen Kurzbericht
iiber den Besuch in der praktischen Ausbildungsstitte und beurteilt den Ausbildungsstand. Der Vermerk iiber das Er-
gebnis des Besuches ist der Schiilerin oder dem Schiiler und der praktischen Ausbildungsstitte zugénglich zu machen.
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(6) Die Schiilerinnen und Schiiler werden auf ihre praktische Tétigkeit in den praktischen Ausbildungsstitten von
der Schule vorbereitet. Sie erhalten schriftlich zu erledigende Aufgaben fiir den jeweiligen praktischen Ausbildungs-
abschnitt. Die Aufzeichnungen der Schiilerinnen und Schiiler im Rahmen dieser Aufgaben werden im Unterricht
besprochen. Sie sind der praktischen Ausbildungsstitte auf deren Wunsch zur Gegenzeichnung vorzulegen.

§19
Beurteilung der praktischen Ausbildung

(1) Ein praktischer Ausbildungsabschnitt ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die erfolgreiche Teilnahme durch die
oder den vom Tréger der Einrichtung benannten Praxisanleiterin oder Praxisanleiter in Form einer schriftlichen Beur-
teilung vorliegt und die praxisbegleitende Lehrkraft die Aufgaben gemidl3 § 18 Absatz 5 als mindestens ,,ausreichend*
bewertet. Im Zweifelsfall entscheidet die Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter.

(2) Die Noten fiir die zu erledigenden Aufgaben gehen in die Bewertung in der Fachrichtung Sozialpddagogik in das
Lernfeld ,,Sozialpddagogische Bildungsarbeit in den Bildungsbereichen professionell gestalten, in der Fachrichtung
Heilerziehungspflege in das Lernfeld ,,Heilerziehungspflegerisches Handeln im beruflichen Kontext* und in der Fach-
richtung Heilpddagogik in das Lernfeld ,,Bildungs- und Entwicklungsprozesse heilpadagogisch planen, durchfithren
und reflektieren‘ ein.

(3) Ausfallzeiten in der praktischen Ausbildung infolge von Krankheit oder sonstigen nicht selbst zu vertretenden
Griinden werden bis zu hochstens zehn Prozent angerechnet, wenn dadurch der Ausbildungszweck nicht beeintrachtigt
wird. Die Entscheidung trifft die Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter. Die Anrechnung dariiber hinaus gehender
Fehlzeiten kann nur durch das zustdndige staatliche Schulamt auf Antrag des Oberstufenzentrums erfolgen. Dem
Antrag ist eine Begriindung beizufiigen.

(4) Soweit eine Anrechnung nicht erfolgt und Fehlzeiten nicht bis zum Beginn des neuen Schuljahres, im letzten
Ausbildungsjahr nicht bis zum Beginn der Priifungen nachgeholt werden, ist das Ausbildungsjahr zu wiederholen.
Gleiches gilt fiir den nicht erfolgreichen Abschluss eines praktischen Ausbildungsabschnitts.

§ 20

Verfahren zum Nachweis der beruflichen Handlungskompetenz

(1) Durch die Schiilerinnen und Schiiler ist eine Facharbeit zu erstellen. Die Facharbeit ist in den mit ,,Facharbeit*
gekennzeichneten Lernfeldern der Stundentafeln zu erstellen. Die Schiilerinnen und Schiiler entscheiden, in welchem
Arbeitsfeld sie die Facharbeit schreiben.

(2) Die Schiilerinnen und Schiiler erhalten die Mitteilung zum Thema der zu schreibenden Facharbeit sowie den
Abgabetermin innerhalb der ersten vier Schulwochen des letzten Ausbildungsjahres.

(3) Die Schiilerinnen und Schiiler stellen die Planung ihrer praktischen Tatigkeit der praxisbegleitenden Lehrkraft
und der Praxisanleiterin oder dem Praxisanleiter vor, bevor die Umsetzung in der Praxis erfolgt. Die Vorlage hat
spatestens drei Schultage vor der Umsetzung in der Praxis zu erfolgen.

(4) Die Durchfithrung der praktischen Tétigkeit erfolgt im letzten Schulhalbjahr. Sie wird durch eine Lehrkraft und
eine Vertreterin oder einen Vertreter der beruflichen Praxis beobachtet und mit einer Note bewertet.

(5) Die Prisentation mit anschlieBendem Fachgespréch erfolgt auf der Grundlage der Facharbeit.

§ 21

Bewertung der beruflichen Handlungskompetenz

(1) Die Bewertung der beruflichen Handlungskompetenz erfolgt durch eine Note, die sich aus dem arithmetischen
Mittel der Bewertung der Facharbeit, der praktischen Tétigkeit und der Préasentation einschlielich dem anschlieBenden
Fachgesprich ergibt.
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(2) Die berufliche Handlungskompetenz wurde erfolgreich nachgewiesen, wenn die Note fiir die praktische Tatigkeit
und die Gesamtnote gemélB Absatz 1 mindestens ,,ausreichend* lautet. Die Note wird den Schiilerinnen und Schiilern
unmittelbar nach der Présentation mitgeteilt.

(3) Wird der Nachweis geméall Absatz 2 nicht erbracht, ist eine einmalige Wiederholung des Verfahrens zum Nach-
weis der beruflichen Handlungskompetenz bis zum Beginn der miindlichen Priifungen méglich. Dabei kann auf das

erneute Erstellen einer Facharbeit verzichtet werden, wenn diese mit mindestens ,,ausreichend* bewertet wurde.

(4) Der erfolgreiche Nachweis der beruflichen Handlungskompetenz ist eine Voraussetzung fiir den erfolgreichen
Abschluss der Fachschulausbildung.

(5) Bei nicht erfolgreichem Nachweis der beruflichen Handlungskompetenz ist ein sofortiger Wechsel in das vor-

herige Ausbildungsjahr auf Antrag des Schiilers oder der Schiilerin an die Schulleiterin oder den Schulleiter moglich.
Es gelten die Regelungen gemif § 12.

Abschnitt 5

Priifung

§22
Ziel und Gliederung der Priifung

(1) Die Priiflinge weisen in der Priifung nach, dass sie das Ziel des Bildungsganges erreicht haben.

(2) Die Priifung findet zum Ende des letzten Schuljahres statt. Das fiir Schule zustdndige Ministerium legt vor Beginn
des Schuljahres einen Zeitrahmen fiir die Durchfiihrung der Priifung fest.

(3) Die Priifung besteht aus einem schriftlichen und einem miindlichen Teil.

§23

Priifungsausschuss
(1) Fiir die Durchfiihrung der Priifung wird an der Schule ein Priifungsausschuss gebildet.

(2) Das staatliche Schulamt bestimmt die Priifungsvorsitzende oder den Priifungsvorsitzenden. Die oder der
Priifungsvorsitzende muss

1.  eine Lehramtsbefdhigung oder
2. eine entsprechende Lehrbefdhigung

fiir die Sekundarstufe II besitzen. Eine Vertreterin oder ein Vertreter der Schulaufsicht des fiir Schule zustéindigen
Ministeriums kann den Priifungsvorsitz tibernehmen, sofern die Voraussetzungen geméif Satz 2 nicht gegeben sind.

(3) Die oder der Priifungsvorsitzende beruft zwei weitere Mitglieder in den Priifungsausschuss.

(4) Der Priifungsausschuss ist beschlussfihig, wenn die oder der Priifungsvorsitzende und mindestens ein weiteres
Mitglied des Priifungsausschusses anwesend sind. Der Priifungsausschuss entscheidet mit Mehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme der oder des Priifungsvorsitzenden. Stimmenthaltung ist nicht zuldssig. Die Entschei-
dungen des Priifungsausschusses werden protokolliert.

(5) Die oder der Priifungsvorsitzende ist verantwortlich fiir die Einhaltung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
und fiir den Ablauf der Priifung. Sie oder er belehrt alle an der Priifung beteiligten Lehrkréfte {iber ihre Pflicht zur
Amtsverschwiegenheit.
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(6) Die oder der Priifungsvorsitzende hat das Recht, Entscheidungen im Rahmen einer Priifung zu beanstanden. Eine
Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Uber die Beanstandung entscheidet unverziiglich das staatliche Schulamt.
Das fiir Schule zustdndige Ministerium ist iiber die Beanstandung unverziiglich zu informieren.

(7) Die oder der Priifungsvorsitzende benennt im Benehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter die Mitglieder
der Fachausschiisse.

§ 24

Fachausschiisse
(1) Fiir die Durchfiihrung der miindlichen Priifung bildet der Priifungsausschuss zusétzlich Fachausschiisse.
(2) Dem Fachausschuss gehoren
1.  die oder der Vorsitzende,
2. die Priiferin oder der Priifer und
3. die Protokollantin oder der Protokollant
an.

Fiir Prifungen im berufsbezogenen Lernbereich sollen Fachkrifte der fachrichtungsbezogenen Praxis beratend teil-
nehmen.

(3) Den Vorsitz fiihrt in der Regel eine Lehrkraft mit der entsprechenden Lehrbefahigung fiir das zu priifende Fach
oder Lernfeld. Schulfachliches Personal des fiir Schule zustéindigen Ministeriums oder des staatlichen Schulamtes oder
die oder der Priifungsvorsitzende oder ein anderes Mitglied des Priifungsausschusses kann den Vorsitz in der miind-
lichen Priifung iibernehmen oder als zusitzliches stimmberechtigtes Mitglied oder mit beratender Stimme an der miind-
lichen Priifung teilnehmen. Die jeweilige Form der Teilnahme ist vor Beginn der miindlichen Priifung bei der den
Vorsitz filhrenden Lehrkraft zu erkldren und dem Priifling mitzuteilen.

(4) Priiferin oder Priifer ist in der Regel die Lehrkraft, die den Priifling im letzten Schulhalbjahr unterrichtet hat. Sie
soll in dem jeweiligen Fach oder Lernfeld die Lehramtspriifung abgelegt haben oder iiber eine entsprechende Lehr-
befdhigung verfiigen.

(5) Protokollantin oder Protokollant soll eine Lehrkraft sein, die das Fach oder Lernfeld bereits unterrichtet hat und
iiber die entsprechende Lehrbefdhigung fiir das Fach verfiigt.

(6) Der Fachausschuss ist beschlussfihig, wenn alle Mitglieder anwesend sind. Er entscheidet mit Mehrheit.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Fachausschussvorsitzenden. Stimmenthaltung ist nicht
zulédssig. Die Entscheidungen des Fachausschusses werden protokolliert.

(7) Die oder der Fachausschussvorsitzende kann Beschliisse des Fachausschusses beanstanden. Uber die Bean-
standung entscheidet unverziiglich der Priifungsausschuss.

§25

Vornoten

(1) Die Vornoten in allen Fachern und Lernfeldern werden von der im jeweiligen Fach unterrichtenden Lehrkraft auf
der Grundlage der Leistungen wihrend der gesamten Ausbildung festgelegt. Die Vornote wird ohne Dezimalstelle aus
dem arithmetischen Mittel aller erbrachten Leistungen nach der rechnerischen Ermittlung durch Auf- und Abrunden
und unter Beriicksichtigung der Leistungsentwicklung gebildet.

(2) Die Festlegung der Vornoten in allen Fiachern und Lernfeldern erfolgt in der Regel zwei Wochen vor Beginn der
schriftlichen Priifung und wird am folgenden Schultag den Priiflingen schriftlich mitgeteilt.
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§26

Zulassung zur Priifung
(1) Die oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses entscheidet iiber die Zulassung zur Priifung. Die Zulassung
oder Nichtzulassung ist der Schiilerin oder dem Schiiler unverziiglich schriftlich mitzuteilen. Die Zulassung zur
Priifung verpflichtet zur Teilnahme.
(2) Zur Priifung wird zugelassen, wer

1. inallen Féchern und Lernfeldern mindestens ausreichende Leistungen durch die Vornoten erzielt hat oder

2. eine mangelhafte Leistung in hochstens einem Fach oder Lernfeld durch mindestens gute Leistungen in einem
anderen Fach oder befriedigende Leistungen in zwei anderen Fachern oder Lernfeldern ausgleichen kann.

(3) Mit Beginn der schriftlichen Priifungen sind die Priiflinge vom Unterricht befteit.
(4) Bei Nichtzulassung zur Priifung kann auf schriftlichen Antrag das letzte Schuljahr des Bildungsganges wiederholt
werden. Dies gilt nicht, wenn das Schuljahr bereits gemél § 12 wiederholt wurde. Der Antrag ist spétestens zwei

Schultage nach Bekanntgabe der Vornoten an die Schulleiterin oder den Schulleiter zu stellen. Dem Priifling ist die
Entscheidung der Schulleiterin oder des Schulleiters unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

§27
Erkrankung, Versdumnis, Verweigerung
(1) Wer an der Priifung oder an Teilen von ihr wegen Krankheit nicht teilnehmen kann, muss unverziiglich eine
arztliche Bescheinigung vorlegen. Bei Versdumnis aus anderen vom Priifling nicht selbst zu vertretenden Griinden sind
diese unverziiglich der oder dem Priifungsvorsitzenden schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls wird der fehlende

Priifungsteil wie eine ungeniigende Leistung bewertet.

(2) Eine wegen Krankheit oder aus anderen vom Priifling nicht selbst zu vertretenden Griinden versdumte Priifung
oder Teile von ihr werden unverziiglich nachgeholt. Bereits erbrachte Teile der Priifung gelten weiter.

(3) Bei Versdumnis aus selbst zu vertretenden Griinden wird der versdumte Teil der Priifung wie eine ungentigende
Leistung bewertet.

§28

Priifungsniederschriften

(1)  Uber alle mit der Priifung zusammenhingenden Beratungen und iiber alle Priifungsvorginge sind Niederschriften
zu fertigen.

(2) Die Niederschriften iiber die schriftliche Priifung sind von den aufsichtfiihrenden Lehrkréften anzufertigen und
zu unterzeichnen.

(3) Die Niederschrift iiber die miindliche Priifung enthalt

1. die Namen der Mitglieder des Fachausschusses,

2. die Aufgaben und die Besonderheiten des Priifungsablaufs,
3. die Leistungen des Priiflings,

4.  das Abstimmungsergebnis iiber die Note,

5. die Gesamtnote und

6.  die Zeit und die Dauer der Priifung.
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Eine Beurteilung mit ,,mangelhaft oder ,,ungeniigend* ist im Einzelnen zu begriinden. Die Niederschrift ist von der
protokollfiihrenden Lehrkraft und von der den Vorsitz des priifenden Ausschusses fithrenden Person zu unterschreiben.
Die Aufgaben und die Notizen, die der Priifling bei der Priifungsvorbereitung angefertigt und bei der Priifung benutzt
hat, sind der Niederschrift beizufiigen.

(4) Alle Priifungsunterlagen sind zehn Jahre in der Schule aufzubewahren.

§29
Aufgaben der schriftlichen Priifung

(1) Die schriftliche Priifung findet in den mit ,,schriftliche Priifung® gekennzeichneten Lernfeldern der Stundentafeln
statt.

(2) Die Priifungsdauer betrégt jeweils 210 Minuten.

(3) Die Aufgaben fiir die schriftlichen Priifungen und weitere Hinweise werden jéhrlich durch das fiir Schule zu-
stindige Ministerium festgelegt und den Schulen zur Verfiigung gestellt. Im Falle eines Nachpriifungstermins ist von
der unterrichtenden Lehrkraft ein Aufgabenvorschlag zu erarbeiten. Dieser wird von der Schulleiterin oder dem Schul-
leiter gepriift und fiir die Nachpriifung freigegeben.

§ 30
Durchfiihrung der schriftlichen Priifung

(1) Vor Beginn der schriftlichen Priifung werden die Priiflinge auf die Bestimmungen iiber Tduschungen und
Téuschungsversuche belehrt.

(2) Die schriftlichen Priifungen werden von mindestens zwei Lehrkriften beaufsichtigt.

(3) Fiir die Arbeiten einschlielich der Konzepte sind von der Schule einheitlich gekennzeichnete Bogen bereitzu-
stellen; die Verwendung anderer Bogen ist unzulédssig. Die Seiten der Reinschrift sind fortlaufend zu nummerieren.
Samtliche Entwiirfe und der Aufgabentext sind mit dem Namen des Priifungsteilnehmers zu versehen und mit der
Reinschrift abzugeben.

(4) Aufschriftlichen Antrag an die Priifungsvorsitzende oder den Priifungsvorsitzenden sind fiir behinderte Priiflinge
die sich aus ihrer Behinderung ergebenden Nachteile auszugleichen. Fiir die Gewéhrung eines Nachteilsausgleichs gilt
§ 10 Absatz 4 und 5 entsprechend.

(5) Bei den Arbeiten diirfen nur die Hilfsmittel benutzt werden, die in den genehmigten Aufgabenvorschlagen
angegeben sind.

§31

Bewertung der schriftlichen Priifung

(1) Alle schriftlichen Arbeiten sind von den unterrichtenden Lehrkrédften zu beurteilen und mit einer Note zu
bewerten.

(2) Fiir die Bewertung einer schriftlichen Arbeit ist von der oder dem Vorsitzenden des Priifungsausschusses eine
weitere Fachlehrkraft zu bestimmen, wenn in der Erstkorrektur nicht mindestens die Note ,,ausreichend* erteilt wurde.
Bei einer von der Erstkorrektur abweichenden Bewertung entscheidet der Priifungsausschuss iiber die endgiiltige Note.

(3) Die Ergebnisse der schriftlichen Priifung werden dem Priifling mindestens eine Woche vor Beginn der miind-
lichen Priifung bekannt gegeben.
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§32
Miindliche Priifung

(1) Der Priifungsausschuss legt die Facher und Lernfelder fest, in denen eine miindliche Priifung erfolgen soll.

(2) Eine miindliche Priifung findet in dem Fach und dem Lernfeld statt, in dem die schriftlichen Priifungen schlechter
als ausreichend bewertet wurden. Den Priiflingen ist mit der Bekanntgabe der schriftlichen Priifungsergebnisse mit-
zuteilen, ob und in welchem Fach oder Lernfeld sie zusétzlich miindlich gepriift werden.

(3) Die Priiflinge konnen eine freiwillige miindliche Priifung in einem Fach oder einem Lernfeld zur Notenver-
besserung beantragen. Der Antrag ist spatestens am zweiten Schultag nach der Mitteilung geméf § 31 Absatz 3 schrift-
lich bei der oder dem Priifungsvorsitzenden zu stellen.

§33

Durchfiihrung und Bewertung der miindlichen Priifung

(1) Die Dauer der miindlichen Priifung betragt je Priifling in der Regel 20, hdchstens 30 Minuten. Fiir die unmittel-
bare Vorbereitung auf die Priifung sind dem Priifling 20 Minuten Zeit zu gewéhren. Wenn es die Aufgabe erfordert,
kann der Fachausschuss die Vorbereitungszeit bis auf 40 Minuten verlédngern.

(2) Jeder Priifling wird einzeln gepriift. Andere Priiflinge diirfen sich nicht im Priifungsraum aufhalten.

(3) Die miindliche Priifung nimmt die priifende Lehrkraft ab, die auch die Aufgabe erarbeitet. Aus wichtigem Grund
kann die oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses eine andere Lehrkraft hierfiir bestimmen. Die oder der Vorsit-
zende des Fachausschusses ist berechtigt, das Priifungsgespriach zeitweise zu fiihren. Die Priifungsaufgaben werden
dem Priifling schriftlich vorgelegt. Wéhrend der Vorbereitung, die unter Aufsicht stattfindet, darf sich der Priifling
Aufzeichnungen als Grundlage fiir seine Ausfiihrungen machen. Im Priifungsgespréch sind vor allem groBere fachliche
Zusammenhédnge zu beriicksichtigen.

(4) Unmittelbar im Anschluss an jede miindliche Priifung berdt der Fachausschuss iiber die Priifungsleistung. Die
Priiferin oder der Priifer beurteilt die Priifungsleistung und macht einen Bewertungsvorschlag. Die iibrigen Mitglieder
des Fachausschusses konnen abweichende Bewertungsvorschldge machen. Der Fachausschuss berét unter Bertick-
sichtigung der Aussagen des Protokolls iiber die Vorschldge und beschlie3t mit Mehrheit eine Bewertung.

(5) Der Fachausschuss legt die Note fest und teilt sie dem Priifling unmittelbar nach der Priifung mit.

§34

Téauschungen und UnregelméiBigkeiten

(1) Bedient sich ein Priifling zur Erbringung einer Leistung in der Priifung unerlaubter Hilfe, so ist dies eine
Téuschung.

(2) Wird jemand beim Begehen einer Téduschung bemerkt, ist unverziiglich dariiber zu entscheiden, ob die Priifung
fortgesetzt werden darf.

(3) Ist die Tauschung von geringem Umfang und eindeutig zu begrenzen, so wird der unter Tduschung entstandene
Teil der Leistung als nicht erbracht bewertet oder der von der Tduschung betroffene Teil kann wiederholt werden. Ist
die Tauschung von grolem Umfang, so wird die gesamte Leistung als ungeniigend bewertet.

(4) Bei besonders schweren Féllen von Tduschung kann der Priifling von der weiteren Priifung ausgeschlossen
werden. Die Priifung gilt dann als nicht bestanden.

(5) Wer durch eigenes Verhalten die Priifung so schwerwiegend behindert, dass die ordnungsgeméfie Durchfiihrung
der eigenen Priifung oder die anderer gefahrdet ist, kann von der weiteren Priifung ausgeschlossen werden. Die Priifung
gilt damit als nicht bestanden.
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(6) Die Entscheidungen gemif3 den Absidtzen 2 bis 5 trifft das den Vorsitz filhrende Mitglied des Priifungsaus-
schusses.

(7) Werden Aufgaben vor Beginn der schriftlichen oder miindlichen Priifung Unberechtigten bekannt, diirfen sie
nicht verwendet werden. Uber das weitere Verfahren entscheidet das fiir Schule zustéindige Ministerium.

(8)  Stellt sich nach der schriftlichen oder miindlichen Priifung, aber noch vor dem Abschluss der Priifung heraus,
dass die Aufgaben fiir die schriftliche oder miindliche Priifung Unberechtigten bekannt gewesen sind, muss die jewei-
lige Priifung wiederholt werden. Die Entscheidung dariiber trifft das fiir Schule zustindige Ministerium.

(9) Wird erst nach Abschluss der Priifung eine Tauschung festgestellt, so entscheidet das staatliche Schulamt im
Benehmen mit dem fiir Schule zustindigen Ministerium, ob die Priifung als nicht bestanden und das Zeugnis fiir
ungiiltig erklart wird.

§35

Priifungsergebnis

(1) Der Priifungsausschuss setzt nach Abschluss der schriftlichen und miindlichen Priifungen fiir jedes Fach und
jedes Lernfeld die Endnote fest, die in das Abschlusszeugnis Eingang findet.

(2) Grundlage fiir die Festlegung sind die Vornoten sowie die Ergebnisse der schriftlichen und miindlichen Prii-
fungen. Die Endnoten werden in dem Fach oder Lernfeld der schriftlichen Priifung aus dem arithmetischen Mittel der
zweifach gewichteten Vornote, der Note der schriftlichen Priifung und der Note der miindlichen Priifung, sofern miind-
lich gepriift wurde, gebildet. Die Endnote in dem Lernfeld, in dem eine Facharbeit zu schreiben ist, wird aus der zwei-
fach gewichteten Vornote, der Note des erfolgreichen Nachweises der beruflichen Handlungskompetenz gemaf § 21
Absatz 1 und 2 und der Note der miindlichen Priifung, sofern miindlich gepriift wurde, gebildet. Die Endnoten in den
iibrigen Fiachern und Lernfeldern werden aus dem arithmetischen Mittel der zweifach gewichteten Vornote und der
Note der miindlichen Priifung gebildet. Das Ergebnis ist nach der rechnerischen Ermittlung durch Auf- und Abrunden
festzusetzen. Liegt das rechnerische Ergebnis genau zwischen zwei Notenstufen (n,5) ist zugunsten der Schiilerin oder
des Schiilers zu entscheiden. Abweichende Entscheidungen sind bei besonderer Wiirdigung der Priifungsleistungen
moglich, wenn sie im Einzelfall schriftlich begriindet im Protokoll festgehalten werden. Findet weder eine schriftliche
noch eine miindliche Priifung statt, ist die Vornote die Endnote.

(3) Die Priifung ist bestanden, wenn die Endnote in allen Fachern und Lernfeldern mindestens ,,ausreichend* lautet.

(4) Die Ergebnisse der Priifung werden den Priiflingen unmittelbar nach Abschluss der Beratungen mitgeteilt.

§ 36
Wiederholung

(1)  Schiilerinnen und Schiiler, die die Priifung in einem Fach oder Lernfeld mit einer schlechteren Note als ,,aus-
reichend* abgeschlossen haben, kdnnen die Priifung in diesem Fach oder Lernfeld innerhalb eines Monats nach Unter-
richtsbeginn des neuen Schuljahres einmal wiederholen.

(2) Schiilerinnen und Schiiler, die schlechtere Leistungen als nach Absatz 1 erbracht haben oder die Féacher und
Lernfelder gemidfl Absatz 1 nicht erfolgreich wiederholt haben, sind erst nach Wiederholung des letzten Schuljahres zu
einer erneuten Priifung zuzulassen.

(3) Schiilerinnen und Schiiler, die sich der Wiederholungspriifung gemafl Absatz 1 unterziehen oder gemél3 Absatz 2
das letzte Schuljahr wiederholen wollen, haben dies der oder dem Vorsitzenden des Priifungsausschusses innerhalb von
14 Tagen nach Bekanntgabe des Priifungsergebnisses schriftlich mitzuteilen. Der Termin fiir die Wiederholungs-
priifung gemdf Absatz 1 wird von dem Priifungsausschuss festgesetzt und den Schiilern rechtzeitig bekannt gegeben.

(4) Eine weitere Wiederholung einer nicht bestandenen Priifung gemél Absatz 2 ist nur in Ausnahmeféllen zuldssig.
Uber den Antrag der Priiflinge entscheidet das zustindige staatliche Schulamt.

(5) Eine bestandene Priifung kann nicht wiederholt werden.
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§37
Widerspruch und Akteneinsicht

(1) Gegen schulische Entscheidungen, die Verwaltungsakte sind, kann bei der Schule Widerspruch eingelegt werden.
Hieriiber sind die Schiilerinnen und Schiiler schriftlich zu belehren. Die Durchfiihrung des Widerspruchsverfahrens
richtet sich nach den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

(2) Wird dem Widerspruch nicht stattgegeben, entscheidet das staatliche Schulamt.

(3) Den Schiilerinnen und Schiilern ist auf Antrag Einsicht in die sie betreffenden Priifungsakten zu geben, soweit
deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist.

Abschnitt 6

Fachhochschulreife

§38

Erwerb der Fachhochschulreife

(1)  Schiilerinnen und Schiiler erwerben die Fachhochschulreife gemaf3 Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
5. Juni 1998 in der jeweils geltenden Fassung mit dem Abschlusszeugnis, wenn mindestens ausreichende Leistungen
in den Féachern und Lernfeldern erreicht wurden.

(2) Zum Erwerb der Fachhochschulreife ist der Unterricht im Wahlbereich zu besuchen.

(3) Das schriftliche Priifungsfach zum Erwerb der Fachhochschulreife ist Deutsch/Kommunikation. Die Priifungszeit
betragt 210 Minuten.

(4) Fiir die Bildung der Endnoten gilt § 35 Absatz 2.

(5) Schiilerinnen und Schiiler, die die Priifung im schriftlichen Priifungsfach zum Erwerb der Fachhochschulreife
mit einer schlechteren Note als ,,ausreichend* abgeschlossen haben, kdnnen die Priifung bis zum 30. September des
folgenden Schuljahres einmal wiederholen.

(6) Bei der Leistungsbewertung im Unterricht und bei der Priifung findet jeweils der fiir das Fach Deutsch/Kommu-
nikation in der Fachschule geltende Bewertungsmaf3stab Anwendung.

(7)  Schiilerinnen und Schiiler, die sich der Wiederholungspriifung geméd3 Absatz 5 unterzichen wollen, haben
dies der oder dem Vorsitzenden der Priifungskommission innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Priifungs-
ergebnisses schriftlich mitzuteilen. Der Termin fiir die Wiederholungspriifung wird von der Priifungskommission fest-
gesetzt und den Schiilerinnen und Schiilern rechtzeitig bekannt gegeben.

(8) Wird die Priifung zum Erwerb der Fachhochschulreife nicht bestanden, bleiben die Noten der Féacher des Wahl-
bereichs bei der Festlegung der Endnote unberiicksichtigt und erscheinen nicht auf dem Zeugnis.

(9) Die Aufgaben fiir die zentrale schriftliche Priifung geméf Absatz 3 und weitere Hinweise werden jahrlich durch
das fiir Schule zustindige Ministerium festgelegt und den Schulen zur Verfiigung gestellt. Im Falle eines Nach-
priifungstermins ist von der unterrichtenden Lehrkraft ein Aufgabenvorschlag zu erarbeiten. Dieser wird von der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter gepriift und fiir die Nachpriifung freigegeben.

§39

Zeugnis

Schiilerinnen und Schiiler, die die Fachhochschulreife nach § 38 Absatz 1 erworben haben, erhalten im Abschluss-
zeugnis folgenden Hinweis: ,,Entsprechend der Vereinbarung iiber den Erwerb einer Fachhochschulreife in beruflichen
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Bildungsgingen — Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 5. Juni 1998 in der jeweils geltenden Fassung — berech-
tigt dieses Zeugnis in allen Landern in der Bundesrepublik Deutschland zum Studium an Fachhochschulen.

(M

Abschnitt 7

Nichtschiilerpriifung

§ 40

Zulassungsvoraussetzungen

Wer den Abschluss der Fachschule erwerben will, ohne den Bildungsgang der Fachschule Sozialwesen an einer

Schule in 6ffentlicher Trégerschaft oder an einer anerkannten Ersatzschule zu besuchen, kann eine Priifung ablegen,
wenn er nachweist, dass er sich auf die Priifung angemessen vorbereitet hat.

@)

Zur Nichtschiilerpriifung kann sich anmelden, wer seine Wohnung oder seinen gewdhnlichen Aufenthalt im Land

Brandenburg hat und die Voraussetzungen geméfB § 5 Absatz 1 und 2 erfiillt.

)

“4)

(M

Zugelassen wird, wer

bei der Antragstellung praktische Tatigkeiten fiir die Fachrichtung Sozialpddagogik in einem sozialpddago-
gischen oder fiir die Fachrichtung Heilerziehungspflege im heilerziehungspflegerischen oder fiir die Fachrichtung
Heilpddagogik im heilpddagogischen Arbeitsfeld nachweist, deren Gesamtumfang einer einjahrigen Vollzeit-
beschiftigung entspricht, wobei die geforderten beruflichen Tétigkeiten innerhalb der letzten drei Jahre vor dem
mafBgeblichen Schlusstermin fiir die Antragstellung begonnen worden sein miissen,

in einem weiteren Arbeitsfeld eine Tétigkeit in den Fachrichtungen Sozialpadagogik und Heilerziehungspflege
im Umfang von 200 Stunden nachweist und

die berufliche Tétigkeit einschlieflich der personalen Kompetenz durch entsprechende Arbeitszeugnisse oder
Beurteilungen der Arbeits- oder Praxisstellen in den Arbeitsfeldern bis zum Schlusstermin fiir die Antragstellung

nachweist.

Zur Nichtschiilerpriifung wird nicht zugelassen, wer die Priifung bereits einmal wiederholt hat.

§ 41

Antragstellung und Zulassung

Der Antrag auf Zulassung zur Nichtschiilerpriifung ist spétestens bis zum 1. November des Schuljahres, in dem

diese abgelegt werden soll, an das zustidndige staatliche Schulamt zu richten. Dem Antrag sind beizufiigen:

Zeugnisse und sonstige Nachweise iiber die Erfiillung der gemédf § 40 geforderten Zulassungsvoraussetzungen,
ein tabellarischer Lebenslauf,
ein Nachweis zum Wohnort,

eine Erkldrung iiber bereits unternommene Priifungsversuche zum Erwerb des Abschlusses der Fachschule
Sozialwesen,

eine Darstellung iiber Art und Umfang der Vorbereitung auf die Priifung einschlieSlich des Nachweises iiber die
Tétigkeit gemél § 40 Absatz 3, wobei jeweils eine Beurteilung durch den Tréger der praktischen Einrichtung
beizufiigen ist, aus der hervorgeht, dass die praktischen Tatigkeiten erfolgreich ausgeiibt wurden und

die Benennung einer einschldgigen Einrichtung im Land Brandenburg, in der die berufliche Handlungs-
kompetenz nachgewiesen wird.
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(2) Das zustidndige staatliche Schulamt entscheidet nach Priifung der Zulassungsvoraussetzungen iiber die Zulassung
zur Priifung und legt fest, in welchem Oberstufenzentrum die Priifung durchgefiihrt werden soll. Die Zulassungsent-
scheidung und der Priifungsort werden den Bewerberinnen und Bewerbern spétestens bis zum 31. Januar des Priifungs-
jahres mitgeteilt.

(3) Die mit der Priifung beauftragte Schule berit die Bewerberinnen und Bewerber in Fragen der fachlichen Vor-
bereitung und des Priifungsverfahrens. Sie teilt ihnen den Priifungsort, die Termine der schriftlichen Priifungen und die
Priifungsfécher und Priifungslernfelder spétestens vier Wochen vor dem ersten Priifungstermin mit.

§42

Priifungsbestimmungen

(1) Die Priiflinge der Nichtschiilerpriifung nehmen an der Priifung der Schule, der sie zugewiesen sind, teil. Sie haben
sich vor jeder Priifung auszuweisen.

(2) Die schriftliche Priifung findet in den in der jeweiligen Stundentafel mit ,,schriftliche Priifung gekennzeichneten
Lernfeldern statt. Die Priifungsaufgaben der schriftlichen Priifung sind dieselben wie fiir die Schiilerinnen und Schiiler
der mit der Priifung beauftragten Schule.

(3) Indem in der jeweiligen Anlage bezeichneten Lernfeld ist eine Facharbeit zu schreiben. Das Thema sowie den
Zeitpunkt zur Abgabe der Facharbeit erhalten die Priiflinge bis zum 1. Mérz des Priifungsjahres. Den Termin setzt die
Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter der priifenden Schule fest.

(4) Die Durchfithrung der praktischen Tétigkeit erfolgt in der Einrichtung der beruflichen Praxis gemédB § 41
Absatz 1 Nummer 6. Sie wird durch eine Lehrkraft und einen Vertreter der beruflichen Praxis beobachtet und mit einer
Note bewertet.

(5) Die Présentation mit anschlieBendem Fachgesprich erfolgt auf der Grundlage der Facharbeit.

(6) Die Bewertung der beruflichen Handlungskompetenz erfolgt durch eine Note, die sich aus dem arithmetischen
Mittel der Bewertung der Facharbeit, der praktischen Tatigkeit und der Préisentation einschlieBlich dem anschlieBenden
Fachgesprich ergibt.

(7) Eine miindliche Priifung erfolgt in allen Fachern und Lernfeldern au3er im Lernfeld, in dem die berufliche Hand-
lungskompetenz nachgewiesen wird. Von einer miindlichen Priifung in dem Fach und dem Lernfeld der schriftlichen
Priifung wird befreit, wer in der jeweiligen schriftlichen Priifung gute oder sehr gute Leistungen erreicht hat. Uber die
Befreiung entscheidet die oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses.

(8) Die miindlichen Priifungen der einzelnen Priiflinge sind auf mindestens zwei Tage zu verteilen. Die Mitteilung
iber die Facher, Lernfelder, Ort und Zeitpunkt der miindlichen Priifungen erfolgt mindestens eine Woche vor
Priifungsbeginn in schriftlicher Form.

(9) Die Endnoten werden aus den in der Priifung erbrachten Leistungen ermittelt. In Féchern, die sowohl schriftlich
als auch miindlich gepriift werden, ergibt sich die Endnote aus dem arithmetischen Mittel der Leistungen in beiden
Priifungsteilen, wobei die Note der schriftlichen Priifung doppelt gewichtet wird. Das Ergebnis ist nach der rechne-
rischen Ermittlung durch Auf- und Abrunden festzusetzen. Liegt das rechnerische Ergebnis genau zwischen zwei
Notenstufen (n,5) ist zugunsten des Priiflings zu entscheiden.

(10) Die Priifung ist bestanden, wenn die Endnote in allen Fachern und Lernfeldern mindestens ,,ausreichend* lautet.
(11) Die Ergebnisse der Priifung werden den Priiflingen unmittelbar nach Abschluss der Beratungen mitgeteilt.

(12) Priiflinge, die die Priifung in einem Fach oder Lernfeld mit einer schlechteren Note als ,,ausreichend abge-
schlossen haben, kdnnen die Priifung in diesem Fach oder Lernfeld bis zum 30. September des folgenden Schuljahres
einmal wiederholen.

(13) Wer die Priifung bestanden hat, erhélt ein Zeugnis {iber den Erwerb des Abschlusses der Fachschule. Das Zeugnis

stellt die priifende Schule aus. Bei nicht bestandener Priifung wird eine Bescheinigung iiber die Teilnahme und das
Nichtbestehen der Priifung ausgestellt.
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(14) Eine einmalige Wiederholung der nichtbestandenen Priifung in der Fachschule kann frithestens nach einem Jahr
auf Antrag erfolgen.

(15) Eine bestandene Priifung kann nicht wiederholt werden.

Abschnitt 8

Schlussbestimmungen

§43
Ubergangsbestimmungen
(1)  Schiilerinnen und Schiiler, die ihre Ausbildung vor dem 1. August 2024 begonnen haben, setzen ihre Ausbildung
nach der Fachschulverordnung Sozialwesen vom 24. April 2003 (GVBL. II S. 219), die zuletzt durch die Verordnung
vom 30. Oktober 2014 (GVBL 1I Nr. 85) gedndert worden ist, fort.
(2) Schiilerinnen und Schiiler, die ihre Ausbildung vor dem 1. August 2024 begonnen haben und die Ausbildung
aufgrund von Unterbrechung oder Wiederholung nicht bis zum 30. September 2026 beenden, setzen die Ausbildung

nach dieser Verordnung fort.

(3) Die Regelungen fiir die Nichtschiilerpriifung gelten ab 1. August 2026.

§44
Inkrafttreten, Auflerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Fachschulverordnung Sozialwesen vom
24. April 2003 (GVBL. II S. 219), die zuletzt durch die Verordnung vom 30. Oktober 2014 (GVBI. II Nr. 85) geéndert
worden ist, aufler Kraft.

Potsdam, den 29. Mai 2024

Der Minister fiir Bildung,
Jugend und Sport

Steffen Freiberg
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Anlage
Stundentafeln
Anlage 1
Stundentafel Sozialpidagogik
Lernfelder/Ficher Unterrichtsstunden
Berufsiibergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 120
Englisch 120
Biologie 80
Politische Bildung 80
Berufsbezogener Lernbereich
1. Berufliche Identitét und professionelle Perspektiven weiter entwickeln 200
2. Piadagogische Beziehungen gestalten und mit Gruppen pédagogisch arbeiten 240
3. Lebenswelten und Diversitdt wahrnehmen, verstehen und Inklusion fordern
s . 320
(schriftliche Priifung)
4.  Sozialpddagogische Bildungsarbeit in den Bildungsbereichen professionell 600
gestalten (Facharbeit)
5. Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit Eltern und Bezugspersonen 200
gestalten sowie Ubergiinge unterstiitzen
6.  Institutionen und Team entwickeln sowie in Netzwerken kooperieren 160
7. Wahlpflichtbereich zur Erweiterung und Vertiefung in den Arbeitsfeldern
— Kindertagesbetreuung
— Hilfen zur Erziehung 280
— Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit
Das Angebot erfolgt nach den Méglichkeiten der Schule.
Wabhlbereich zum Erwerb der Fachhochschulreife
Deutsch/Kommunikation 40
Mathematik 80
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Anlage 2
Stundentafel Heilerziehungspflege
Lernfelder/Féacher Unterrichtsstunden
Berufsiibergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 120
Englisch 120
Biologie 80
Politische Bildung 80
Berufsbezogener Lernbereich
1. Ein professionelles berufliches Selbstkonzept entwickeln und gestalten 120
2. Beziehungs- und Kommunikationsprozesse professionell gestalten 160
3. Menschen in behindernden Lebenssituationen teilhabeorientiert begleiten und 520
pflegen
4. Unterstiitzungsprozesse in verschiedenen Lebenssituationen teilhabeorientiert 320
gestalten (schriftliche Priifung)
5. Bildungs- und Entwicklungsprozesse methodengeleitet planen, gestalten und 520
reflektieren
6.  Institutionen und Team entwickeln sowie im Sozialraum und mit Netzwerken 120
kooperieren
7. Heilerziehungspflegerisches Handeln im beruflichen Kontext (Facharbeit) 240
Wahlbereich zum Erwerb der Fachhochschulreife
Deutsch/Kommunikation 40
Mathematik 80
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Anlage 3
Stundentafel Heilpidagogik
Lernfelder/Ficher Unterrichtsstunden
Berufsiibergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 120
Politische Bildung 80
Berufsbezogener Lernbereich
1. Auftrag und Professionalisierung heilpddagogischen Handelns 200
2. Beratungsprozesse in heilpddagogischen Kontexten 200
3. Diagnostische Modelle und Methoden in heilpddagogischen Arbeitsfeldern
N . 320
(schriftliche Priifung)
4.  Bildungs- und Entwicklungsprozesse heilpddagogisch planen, durchfiihren und
: . 260
reflektieren (Facharbeit)
5. Menschen mit komplexen Unterstiitzungsbedarfen begleiten 240
6.  Organisation und Qualitdtsmanagement in der heilpddagogischen Arbeit 200
7. Wahlpflichtbereich
— Heilpadagogisches Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen
— Heilpddagogisches Arbeiten im Kontext der Schule 130
— Heilpéadagogisches Arbeiten im Rahmen von Rehabilitationsleistungen
— Heilpadagogisches Arbeiten mit Erwachsenen mit Assistenzbedarf
Das Angebot erfolgt nach den Méglichkeiten der Schule.
Wahlbereich zum Erwerb der Fachhochschulreife
Deutsch/Kommunikation 40
Mathematik 80

Herausgeber: Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg
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	3. die berufliche Tätigkeit einschließlich der personalen Kompetenz durch entsprechende Arbeitszeugnisse oder Beurteilungen der Arbeits- oder Praxisstellen in den Arbeitsfeldern bis zum Schlusstermin für die Antragstellung nachweist. 
	§ 41 
	(7) Eine mündliche Prüfung erfolgt in allen Fächern und Lernfeldern außer im Lernfeld, in dem die berufliche Hand-lungskompetenz nachgewiesen wird. Von einer mündlichen Prüfung in dem Fach und dem Lernfeld der schriftlichen Prüfung wird befreit, wer in der jeweiligen schriftlichen Prüfung gute oder sehr gute Leistungen erreicht hat. Über die Befreiung entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 
	(9) Die Endnoten werden aus den in der Prüfung erbrachten Leistungen ermittelt. In Fächern, die sowohl schriftlich als auch mündlich geprüft werden, ergibt sich die Endnote aus dem arithmetischen Mittel der Leistungen in beiden Prüfungsteilen, wobei die Note der schriftlichen Prüfung doppelt gewichtet wird. Das Ergebnis ist nach der rechne- rischen Ermittlung durch Auf- und Abrunden festzusetzen. Liegt das rechnerische Ergebnis genau zwischen zwei  Notenstufen (n,5) ist zugunsten des Prüflings zu entscheiden. 
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